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Anhang 3.B

Audit des abschließenden Zahlungsabrufs

Einleitung

Am Ende des Projekts muss von einem externen, unabhängigen, vollständig qualifizierten und zertifizierten Rechnungsprüfer eine abschließende Prüfung durchgeführt werden.

Damit werden hauptsächlich folgende Ziele verfolgt:

· Untersuchung des Projekts als Ganzes; Erstellung eines Gutachtens sowie eines vollständigen Berichts zu den gesamten Leistungen und Buchhaltungsunterlagen des Projekts; Einhaltung der Buchführung (Audit trail);

· Bescheinigung der Zuschussfähigkeit und „Richtigkeit“ der Gesamtausgaben des Projekts gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission.

Weitere Einzelheiten zu den Zielen der abschließenden Prüfung und zur Rolle des Abschlussprüfers werden im NWE-Leitfaden für Projekt-Audits beschrieben.

Für die abschließende Prüfung vorzulegende Dokumente

Für den abschließenden Zahlungsabruf müssen drei Dokumente vorgelegt werden: 

· Der letzte „zwischenzeitliche Zahlungsabruf“, der mit dem normalen Zahlungsabruf-Formular eingereicht wird; er enthält frühere, nicht abgerufene zuschussfähige Ausgaben und nach der abschließenden externen Prüfung erfolgte finanzielle Korrekturen zuzüglich einer entsprechenden Überprüfung der Ausgabenkontrollblätter. Ein interner Prüfer auf Partnerniveau kann diesen Abruf genau wie einen gewöhnlichen zwischenzeitlichen Zahlungsabruf prüfen (siehe NWE-Projekt-Audits – Zwischenzeitlicher Zahlungsabruf).

· Das Kontrollblatt für die abschließende Ausgabenerklärung 


In der abschließenden Ausgabenerklärung muss der externe Prüfer die Richtigkeit der Angaben aller zuvor eingereichten Zahlungsabrufe bescheinigen. Alle finanziellen Korrekturen zu bereits ausgezahlten Abrufen müssen im letzten Abruf erfolgen.

· Der abschließende Prüfbericht
Der abschließende Prüfbericht muss Ziele, Methoden, die geleistete Arbeit und die wichtigsten, aus dem Projekt resultierenden Ergebnisse und Empfehlungen aufzeigen. Zur Harmonisierung der Standards für die Inhalte der Berichte wird eine Standardvorlage zur Verfügung gestellt. Die Prüfer dürfen ihre üblichen Vorlagen verwenden, solange sie ähnliche Informationen enthalten.

In dem Bericht sollten auch die durchgeführten finanziellen Korrekturen enthalten sein, insbesondere die für nicht zuschussfähig erklärten Ausgaben, die in früheren Abrufen bescheinigt wurden, sowie nicht ordnungsgemäß gezahlte EFRE-Mittel. Sollte dieser Bericht nicht in englischer Sprache abgefasst sein, empfiehlt es sich sehr, eine Übersetzung mitzuliefern, um den Bewertungsprozess zu erleichtern.

Durchzuführende Kontrollen

Bei den Kontrollen für den abschließenden Bericht muss der Prüfer die inländischen Buchführungs- und Prüfnormen befolgen. Im NWE-Leitfaden für Projekt-Audits ist eine „Übersicht über die durchzuführenden Kontrollen“ enthalten.

Zusätzlich werden folgende Kontrollen vor Unterzeichnung der abschließenden Erklärung vorgeschlagen:

1. Es sollte überprüft werden, dass die finanziellen Angaben in diesem Zahlungsabruf richtig sind, dass die Ausgaben getätigt wurden und die Kofinanzierung gemäß den Bedingungen im Bewilligungsschreiben (Grant Offer Letter), gemäß den Bestimmungen der Strukturfonds der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere gemäß Verordnung (EG) Nr. 448/2004 der Kommission zu Regelungen für die Zuschussfähigkeit sowie gemäß dem NWE-Leitfaden für Projekt-Audits ausgezahlt wurde.

Aufgaben:

- Einsichtnahme in die Verordnung (EG) Nr. 448/2004 der Kommission (früher Nr. 1685/2000) – Zuschussfähigkeit der Ausgaben.
- Nur Kosten, die auf tatsächlichen Ausgaben beruhen, können aufgeführt werden.

- Zu den angegebenen Personalkosten liegt eine detaillierte Dokumentation vor (Liste der auf das Projekt angerechneten Stunden, verständliche Berechnung der internen Personalkostensätze).

- Gemeinkosten beruhen auf tatsächlichen Kosten. Ihre Berechnung ist transparent, rückverfolgbar und gut dokumentiert.

- Wurden alle im Abruf angegebenen Ausgaben getätigt und wurden die Zahlungen dokumentiert?

- Keine Ausgabe wurde doppelt geltend gemacht.

- Die angegebenen Ausgaben wurden innerhalb des zuschussfähigen Zeitraums des Projekts gezahlt. 


- Kontrolle der Auszahlung von Kofinanzierungsbeträgen zur Vermeidung einer „Überfinanzierung“ (siehe nachfolgenden Kasten) 
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2. Es sollte überprüft werden, dass die Ergebnisse (Dienstleistungen, Arbeiten, Lieferungen usw.) mit Plänen, Rechnungen, Empfangsbestätigungen und Expertenberichten übereinstimmen. Sofern angemessen, sollte dies an Ort und Stelle kontrolliert werden.
Aufgaben: 

- Angegebene Ausgaben anhand von Projektaktivitäten überprüfen. 
- Die Durchführung von Investitionen vor Ort kontrollieren (siehe nachfolgenden Kasten).

- Sind die gelieferten Produkte und Dienstleistungen für die Durchführung der genehmigten Maßnahmen notwendig?

- Wurden Ausgaben angegeben, die vor der Genehmigung des Projekts oder vor dem offiziellen Projektbeginn entstanden sind?

- Ist die Lieferung eindeutig dokumentiert? 

- Sind die erworbenen Produkte bzw. Waren physisch vorhanden?

- Wurden die unter „Investitionen“ aufgeführten Ausgaben in dem genehmigten Antrag genannt (Anhang zum Bewilligungsschreiben „Grant Offer letter“)?


3. Es sollte überprüft werden, ob ein angemessenes und zuverlässiges Buchführungssystem und die Buchführung (Audit trail) in allen Projektstufen eingehalten wurden (Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission, Anhang I).
Aufgaben:
- Kontrollieren, ob ein angemessenes und zuverlässiges Buchführungssystem und die Buchführung (Audit trail) für das Projekt eingerichtet und eingehalten wurden (Verordnung (EG) Nr. 438/2001, Anhang I);

- Für Prüfer von Hauptpartnern: kontrollieren, ob geprüfte Zahlungsabrufe mit Belegen (z. B. Rechnungen) auf Partnerebene vorliegen. 

Im Falle, dass das Budget des Projekts bei Projektende unterschritten wird, muss der Prüfer sicherstellen, dass alle Zuschüsse, die tatsächlich von externen Stellen (nationalen Ministerien usw.) zur Kofinanzierung des Projekts (KO) erhalten wurden, für diesen Zweck ausgegeben wurden, um so eine „Überfinanzierung” zu vermeiden.


	


Beispiel �
�
Richtig�
Falsch�
Partner 1 hat zu Beginn des Projekts 1 000 Euro Kofinanzierung (KO) erhalten. Dieser Betrag muss in vollem Umfang für das Projekt ausgegeben werden, auch wenn die Gesamtkosten des Projekts geringer sind. Der EFRE-Zuschuss muss entsprechend angepasst werden.�
�
Partner 1 �
Soll�
Ist�
Ist�
�
�
KO�
1000�
1000�
800�
�
�
EFRE�
1000�
600�
800�
�
�
Gesamtkosten�
2000�
1600�
1600�
�
�
	


			





Stichprobenartige Kontrollen vor Ort sollten durchgeführt werden, um die „Richtigkeit“ der kofinanzierten Arbeiten (kleine Investitionen) zu überprüfen. Der externe Prüfer wird gebeten, diese Kontrollen in den abschließenden Prüfbericht aufzunehmen. In den Fällen, in denen diese Kontrollen von physisch nachweisbaren Investitionen vor Ort nicht allumfassend waren, sondern stichprobenartig vorgenommen wurden, müssen die durchgeführten Kontrollen im Bericht angegeben und die beim Stichprobenverfahren verwandte Methode beschrieben werden.
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